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An: 

Stadt Ulm   

Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 

Münchner Str. 2  

89073 Ulm 

Äußerungen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

- Bebauungsplan „Fischergasse - Weinhofberg - Kleine Blau“

*Teil1*

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem oben bezeichneten Bebauungsplanverfahren beabsichtigt die Stadt Ulm den bisher bereits 

rechtsgültigen einfachen Bebauungsplan „Fischergasse – Kleine Blau“ aus den Jahren 1960, 1982, 

1986 und 1990 künftig in einen qualifizierten Bebauungsplan zu überführen. 

Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, um auch gegenüber potentiellen Bauwerbern konkrete Vorgaben 

für mögliche Bauvorhaben in diesem Bereich zu geben bzw. auch gegebenenfalls entgegenzuhalten. 

Anlass für dieses Verfahren war wohl ein Vorgang bzgl. des Grundstückes Flst. Nr. 51 am nördlichen 

Eingang der Fischergasse. Hier beabsichtigt der derzeitige Eigentümer, der dieses Grundstück vor 

längerer Zeit erworben hat, sein Grundvermögen aufzuwerten und dies einer weitergehenden 

Nutzung zuzuführen. Konkret wird dies wohl bedeuten, dass er hier beabsichtigt entweder selbst ein 

Gebäude zu errichten bzw. durch einen Investor errichten zu lassen. 

Als Teil- bzw. Wohnungseigentümer einer Wohnung im Gebäude Fischergasse 1 möchte ich Ihnen 

hierzu meine Gedanken ja und auch meine Bedenken und Anregungen zu dem möglichen Vorhaben 

vorbringen. 

Wie Sie selbst in der Begründung zu diesem Bebauungsplan erwähnen ist das Quartier innerhalb des 

Geltungsbereichs Teil des historischen Fischer- und Gerberviertels und damit von großer historischer 

und identitätsstiftender Bedeutung. Es hat bereits heute eine hervorragende städtebauliche, 

architektonische und gestalterische Qualität. In dem Verfahren sollen – wie Sie ausführen – keine 

grundlegenden städtebaulichen Veränderungen herbeigeführt werden, sondern vielmehr die 

bestehenden Qualitäten gesichert und dem Quartier ein städtebaulich angemessener Rahmen 

gegeben werden. 

Die Qualität eines Baugebietes hängt immer auch davon ab, in welcher Relation der bebaute Bereich 

und der von Bebauung frei gehaltene Bereich steht. In allen Gebieten wird immer wieder ein großes 

Augenmerk auf begrünte Flächen gelegt.  

Auch die Stadt Ulm hat in der jüngsten Vergangenheit hier viel Gutes getan und für die Begrünung 

der Stadt durch den Erhalt von Grünanlagen und die Pflanzung von Bäumen Investitionen getätigt, 

die genau dem Entsprechen. 

Dem Eingang in die Fischergasse würde dies auch gut zu Gesicht stehen. In Ihrer Begründung führen 

Sie aus anhand historischer Stiche und Karten sei rekonstruiert worden, dass das Grundstück Fl.Nr. 

51 zumindest seit dem 16. Jahrhundert womöglich noch viel früher immer unbebaut war und in der 
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Nachbarschaft zu der noch heute bestehenden Viehtränke als offene Arbeits- und Wirtschaftsfläche 

an der Blau genutzt wurde. 

*Teil2*

Und genau dies ist doch auch eine Chance für die Gestaltung dieses Bereichs in der künftigen Zeit. 

Hier kann nun die Geschichte der früheren Jahrhunderte in die Zukunft geführt werden. Das Areal 

sollte aus meiner Sicht von einer Bebauung freigehalten und weiter als freier Platz mit möglichst viel 

„Grün“ schön gestaltet werden.  

Dies würde diesen Bereich städtebaulich aber auch in Bezug auf die bereits bestehende historische 

Bebauung wesentlich aufwerten und für viele Besucher der Stadt Ulm den Eingang in die 

Fischergasse einen besonderen Blickfang bedeuten. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass hier 

ein öffentlicher Platz bzw. eine öffentliche Grünanlage geschaffen wird?! Falls nicht sollten im 

Bebauungsplan dann aber genaue Vorgaben über die Art der Pflanzung und Gestaltung des 

Grundstücks aufgenommen werden. Schön wäre dabei natürlich, dass dieser Bereich dann frei 

einsehbar wäre und die Sicht nicht durch eine hohe - wenn auch evtl. grüne Einfriedung - versperrt 

würde. 

Die schwierigen Diskussionen zur Nutzungsart des Flurstücks Nr. 51 zeigen das Konfliktpotential, das 

hier besteht. Da ja nicht nur für dieses Grundstück im Bebauungsplanverfahren Regelungen 

angestrebt werden, sollte der Status als „Besonderes Wohngebiet“ gem. § 4a BauNVO im gesamten 

Bereich bestehen bleiben, wobei die vorwiegende Nutzung „WOHNEN“ priorisiert und Schank- und 

Speisewirtschaften als weiterhin unzulässig hervorgehoben werden. 

Die Bestandsgastronomie ist selbstverständlich zu erhalten.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Anregungen aber auch meine Bedenken dem Gemeinderat 

vorlegen, diese aufgreifen und auch entsprechend in den Bebauungsplan einfließen lassen. 

Ich bedanke mich abschließend für die Möglichkeit zur Teilnahme an der städtebaulichen Arbeit und 

höre bei evtl. Rückfragen gerne von Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Gesendet: Do 16.04.2020 14:47 
An: Bürgerservice Bauen (Stadt Ulm) 
Betreff: Anregungen zum Vorentwurf Bebauungsplan ''Fischergasse-Weinhofberg-Kleine Blau'' 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich wende mich bezüglich des Vorentwurfes zur Begründung eines Bebauungsplanes ''Fischergasse-

Weinhofberg - Kleine Blau'' Flurstück Nr.51 an Sie. Als direkter Nachbar des gennanten 

Grundstückes (Flurstück Nr.51 ) freue ich mich, dass es die Möglichkeit der 

Öffentlichkeitsbeteiligung gibt und so Anregungen über genannten Vorentwuf abgegeben werden 

können. 

Ich habe letztes Jahr eine Eigentumswohnung in der Fischergasse 1 erworben und bewohne diese 

auch selbst. Als sich die Möglichkeit des Kaufes der Wohnung ergeben hat, musste ich nicht lange 

überlegen. Das Fischerviertel ist wohl für alle Ulmer eines der idyllischsten Stadtteile Ulms. Die 

charmanten Fachwerkhäuser, das besondere Kopfsteinpflaster, das Rauschen der Blau und unsere 

kleine grüne ,,Oase'' inmitten des Großstadttreibens, machen es zu dem was es ist. 

Mit der oben genannten ,,grüne Oase'' ist jenes Grunstück gemeint, welches in potentielles Bauland 

umgewandelt werden soll. Ein Schritt, welcher für mich tatsächlich aus mehreren Gründen, nicht 

nachvollziehbar scheint. Gerne möchte ich hier ein paar wenige Punkte beispielhaft nennen. 

Wir haben in der Stadt so oder so schon leider viel zu wenig grüne Fleckchen. Auf besagtem 

Grundstück stehen wunderschöne alte Bäume welche verschiedensten Tierarten unterschlupf 

bieten, also ein zentraler Bestandteil des Artenschutzes und des Ökosystems darstellen und der 

Umgebung ein einzigartiges Flair bieten. Eines der letzten grünen Fleckchen für ein weiteres Haus 

zu zerstören, kann ich nicht nachvollziehen. Jede Stadtführung führt unter anderem am besagtem 

Grundstück vorbei. Immer wieder hört man, wie die Touristen von der Natürlichkeit und der 

Imperfktion der Altstadt begeistert sind und das gerade dies das Besondere ist. 

Auch die Bewohner der Fischergasse 1, welche Ihre Fenster in Richtung genannter Flächer haben, 

werden durch den Bau eines Hauses in Ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Der so oder so schon 

geringe Lichteinfall würde sodann noch geringer werden. Der Wert der einzelnen Wohnungen 

würde ebenfalls gemindert werden. Mieten würden so eventuell erhört werden müssen um den 

Wertverlust auszugleichen. 

Im Jahr 2019 hatte die ehemalige Ladenbesitzerin des Casa Andrea und gleichzeitig Mieterin des 

Gartengrundstückes,  , ein kleines Gartencafe eröffnet. Das erstaunliche war, dass 

entgegen jeder vorangegangen Skepsis, eine unglaubliche Stille im Gartencafe gegeben war. Die 

Menschen aus der Umgebung suchten in diesem grünen Fleckchen Erde , Ruhe und Entspannung 

fernab des lauten Stadtlebens und der bisher angebotenen Systemgastronomie. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie die von mir genannten Punkte in Ihrer Entscheidung 

berücksichtigen würden und der einzelene Bürger tatsächlich auf diese Weise an der Planung 

partizipiert. 

Mit den besten Wünschen 
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Gesendet: Fr 17.04.2020 23:38 
Kontaktanfrage über www.ulm.de 
Betreff: Äusserung für Bebauungsplan „Fischergasse - Weinhofberg - Kleine Blau" 

 hat folgende Nachricht über das Kontaktmodul gesendet: 

Wir!    , seit 18 Jahren Anwohner der Fischergasse 1 und gleichzeitig auch 

Eigentümer. Die Fischergasse, das Aushängeschild Ulms, als Tor in die Altstadt gehört zu den 

schönsten Vierteln Ulms. Ich glaube auch sagen zu können, dürfen dass besonders die Fischergasse 1, 

da dieses Haus ein Fachwerk ist von 1800 ein ehemaliges Badehaus, zu den Hauptattraktionen in der 

Altstadt gehört. Allein wenn man am Sommer aus dem Fenster schaut bzw. auf dem Balkon steht 

merkt man dies weil die Touristen das Haus etliche Male ab fotografieren. Nun besteht seit über 400 

Jahren im Eingangsbereich der Fischergasse 1 eine kleine grüne Oase oder auch eine grüne Lunge die 

das Eingangsbild in die Straße besonders hervorhebt. Besonders im Sommer es ist eigentlich eine 

grüne Insel für die Fischergasse wo sich eben etliche kleine Tiere, Vögel, Enten und Eichhörnchen 

aufhalten und dort auch natürlich Leben. Wir   waren entsetzt diesen Artikel in der 

Südwest Presse gelesen zu haben! „Entsetzt“ ist nicht mal das richtige Wort wir waren schockiert 

über die Stadt Ulm wie man überhaupt auf die Idee kommen kann dort etwas zu verbauen! Ein Haus. 

Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist einfach nicht zeitgemäß überhaupt nicht passend für die 

Altstadt und für die Fischergasse. Man möge sich gar nicht vorstellen wenn dort ein Haus steht 

eventuell sogar noch vierstöckig das den Blick und die Schönheit der Fischergasse verschandeln wird. 

Egal in welcher Art und Weise dies ausschauen möge, moderne Architektur, historische Architektur 

es ist einfach ein Unding und nicht vorstellbar. Diese Straße, diese Altstadt braucht einfach diese 

kleine grüne Oase, quasi als Relaxzone oder einfach nur um einen schönen Kontrast zu bieten 

zwischen den Fachwerkhäusern. Nicht vorstellbar wenn da ein Haus stehen würde. Diese Meinung 

teilen natürlich nicht nur wir sondern auch sämtliche Bewohner des Hauses der Fischergasse 1 und 

eben auch die Anwohner in der Fischergasse die eben auch jeden Tag hier in ihre Häuser 

beziehungsweise Wohnungen heimkehren. Für uns ist nicht vorstellbar dass dort überhaupt etwas 

anderes sein könnte wie eben diese grüne Lunge der Altstadt. Es gibt so viele Flecken in Ulm wo 

Bedarf besteht etwas zu bauen aber es ist nicht nachvollziehbar wie die Stadt in einem der schönsten 

Flecken Ulms etwas hin bauen möchte auf kleinstem Raum, das auch noch in d. historischen Altstadt. 

Deshalb appellieren wir an Ihren menschlichen Verstand, den Garten weiterhin als Grüne Insel 

bestehen zu lassen! Wenn vorstellbar dann eine Skulptur, ein Denkmal das sich einfügt. Was auch 

mit dem Gerberviertel u. der Altstadt zu tun hat oder ein Info Center für Touristen. Wir hoffen u. 

bitten zutiefst auf Ihre Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern der Fischergasse und natürlich 

auch den vielen Besuchern. Mit freundlichen Grüßen, 

__________________________________________________ 

Die Kontaktinformationen lauten: 
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Gesendet: Montag, 20. April 2020 15:59 
Kontaktanfrage über www.ulm.de 
Betreff: Bebauungsplan Fischergasse 

 hat folgende Nachricht über das Kontaktmodul gesendet: 

Sehr geehrte Damen und Herren, Coronabedingt habe ich erst heut von dem Bebauungsplan 

erfahren, möchte aber anmerken, dass gerade jetzt wo jeder sich zu hause isoliert es sehr kurz 

bemessen ist um innerhalb von 30 Tage zu reagieren.... Als Eigentümerin einer Wohnung in der 

Fischergasse 3 bin ich absolut dagegen die Flurstücke 51.,51,7 und 51,8 Im Bebauungsplan als evt. 

Baugrundstücke frei zu geben. In ihrem Begleitschreiben weisen Sie ja bereits selber auf die 

historisch und architectonisch sensiblen Quartier wie dem Fischerviertel hin. Besser hätten sie dies 

nicht beschreiben können und deswegen unbedingt so wenig wie möglich mit Neubauten 

verunstalten.. Weiterhin schreiben sie, dass das Flurstück 51 seit dem 16. jahrhundert unbebaut war 

und dies sollte auch im Zukunft so bleiben. Historische und stadtgestalterische Aspekte sollten dies 

für Touristen weiter atraktiv belassen und nichts Neues dazu bauen. Als der jetzigz Eigentümer vom 

Flurstück 51 dies erworben hat, war dies als Garten erworben worden, ihm entstehen also beim evt. 

Verkauf keine weitere Verluste. Résumé: als Anwohnerin und Eigentümerin eines Appartements in 

der Fischergasse 3 bin ich dagegen, dass auf die Flurstücke 51-51,7 und 51,8 gebaut, umgebaut oder 

sonstige Ânderungen vorgenommen werden. Mit freundlichen Grüßen 

__________________________________________________ 

Die Kontaktinformationen lauten: 
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Gesendet: Montag, 20. April 2020 08:23 
An: Rimmele, Peter (Stadt Ulm) 
Betreff: Bebauungsplans "Fischergasse - Weinhofberg - Kleine Blau" 

Guten Tag Herr Rimmele, 

wie bereits telefonisch mitgeteilt, anbei meine Anmerkungen zur Änderung des Bebauungsplans 

"Fischergasse - Weinhofberg - Kleine Blau" (Planbereich 110.4 / Plan 63), im speziellen zum 

Grundstück mit der Flst. Nr 51: 

Bei dem Flurstück handelt es sich um ein einzigartiges Gartengrundstück mitten im Fischerviertel 

welches meiner Meinung nach in seiner Art als solches erhalten werden soll.  

Die Stadt unternimmt gerade große Anstrengungen um neue Bäume zu pflanzen und hier müsste 

ein alter Baumbestand einer etwaigen Bebauung weichen. 

Ergänzend möchte ich auch noch folgendes anmerken: 

• eine Bebauung am nördlichen Eingang der Fischergasse auf 177 qm wäre meiner Meinung

nach für die Umgebung zu massiv und zu dicht

• dieses Grundstück wird von jeher als Garten genutzt und sollte in seiner Nutzung nicht

verändert werden

• das Erfordernis des sparsamen Umgangs mit denkmalgeschützten Gebieten findet keine

Beachtung

• Beeinträchtigung der Lebensqualität des Wohn- und Lebensumfeldes im Wohngebiet

Fischerviertel

• Wertminderung der angrenzenden Immobilien sind zu befürchten

Ein Bauvorhaben berücksichtigt offensichtlich nur die Interessen des Investors und bringt für die 

Anwohner des Fischerviertels keine erkennbaren Vorteile. 

Als direkter Anwohner bin ich unmittelbar von der geplanten Änderung betroffen und möchte Sie 

bitten, meine oben angeführten Bedenken zu berücksichtigen. 

Viele Dank und beste Grüße 
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Gesendet: Mittwoch, 29. April 2020 09:09 
An: Rimmele, Peter (Stadt Ulm) 
Betreff: Bauantrag Fischergasse 1 

Sehr geehrter Herr Rimmele, 

mit Entsetzen habe ich gelesen, daß für das Gartengrundstück ein Bauantrag gestellt worden ist. 

Ich arbeite im Einzelhandel im Geschäft der Fischgasse 1. Wir haben viele Touristen, die immer 

wieder die Idylle hier hervorheben. Das Eingangstor zum historischen Fischerviertel mit seinen 

alten Bäumen wäre unwiederbringlich zerstört. Außerdem würde sich die Parkplatzsituation - die 

ohnehin schon sehr prekär ist - weiter verschärfen. Hier gibt es 3 Zahnärzte und 3 Friseure. Ich 

beobachte täglich, daß sich deren Kunden einfach auf die Bewohnerparkplätze stellen. Ebenfalls 

blockieren Studenten aus der Schwilmengasse wochenlang die Parkplätze. 

Ich kann nicht verstehen, daß die Stadt den Kaffeeausschank, der keine Gastronomie darstellt, 

verboten und damit eine Existenz zerstört hat, und ein Bauvorhaben eventuell genehmigen will. Die 

Genehmigung für den Kaffeeausschank lag im Ermessen der Stadt. Heute noch fragen  mich 

Besucher nach dem Kaffee, das sich in dem Garten befunden hat. Es hatte sich dort sehr gut 

integriert, zumal so etwas in dem Gebiet gefehlt hat. Es war auf jeden Fall eine bessere Nutzung, 

als jetzt geplant ist. Schließlich hätte es der Stadt Gewebesteuereinnahmen gesichert. 

Ich hoffe von ganzem Herzen, daß Sie den einmaligen Charakter des Viertels nicht durch einen 

Neubau an dieser prägnanten Stelle zerstören. 

Viele Grüße 
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Ann ka Höntsch, M.sc Tel. 0731 / 173-357 Industrie- und Handelskammer Ulm 
Standortpolitik Fax 0731 / 173-5357 Olgastraße 95-101, 89073 Ulm 

hoentsch@ulm.ihk.de Postfach 2460, 89014 Ulm 
www.ulm.ihk24.de 

18. März 2020

Bebauungsplan „Fischergasse – Weinhofberg – Kleine Blau“ 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im Anhörungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
zum Entwurf des oben genannten Bebauungsplans - auf Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen – keine Bedenken vorzubringen. 

Die IHK Ulm weist vorsorglich darauf hin, dass durch die Planungen das bestehende 
Gewerbe in seiner Entwicklung nicht beeinträchtigt werden darf. Eventuell betroffene 
Mitgliedsunternehmen der IHK und deren Belange sollten berücksichtigt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Annika Höntsch 

IHK Ulm  |  Postfach 24 60  |  89014 Ulm 

Stadt Ulm 
SUB 
Münchner Straße 2 
89070 Ulm 

Standortpolitik 
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- 2 -

Belange des Hochwasserschutzes 

Wir weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan "Fischergasse – Weinhofberg – Klei-

ne Blau“ in Ulm bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen ist 

(Direktlink: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/koMtv ) und entspre-

chende Schritte (wie z.B.  Regelungen zur Vermeidung und Verminderung von 

Hochwasserschäden, Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und –rück-

haltung, Gebäude hochwasserangepasst geplant und gebaut werden etc.) ergriffen 

werden müssen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 78b WHG „Risi-

kogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten“ (=u.a. extreme Hochwasser-

ereignisse) und den dort genannten Vorgaben verwiesen. 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 

1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der HWGK) sind nachrichtlich (BauGB 

§9 Abs. 6a) im Bebauungsplan darzustellen.

Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kompaktinformationen (unter dem Rei-

ter „Unser Service – Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, hochwasserangepass-

tem Bauen und weiteren Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-

Risiko-bewusst planen und bauen“ erhältlich. 

Die Ergebnisse der HWGK können bei der Landesanstalt für Umwelt als Download 

unter der E-Mail Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de angefragt werden. 

gez. 

Kreußer 
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